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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Die SPK-SR beantrage dem Ständerat einstimmig, die Motion der Mitte-Fraktion, die
Fristenstillstand und Verschieben von Wahlterminen in Krisenzeiten gesetzlich regeln
will, aus formalen Gründen abzulehnen, führte Mathias Zopfi (gp, GL) für die
Kommission in der Wintersession 2022 aus. Zwar habe der Nationalrat diese Motion in
der Sommersession angenommen, das Anliegen entspreche aber wortwörtlich einer
Motion Rieder (mitte, VS, Mo. 20.3419), die von beiden Räten bereits früher
angenommen worden sei. Der Auftrag an den Bundesrat müsse nicht ein zweites Mal
erteilt werden. Auch Bundeskanzler Walter Thurnherr ersuchte den Ständerat, die
Motion aus «verfahrensökonomischen Gründen» abzulehnen. Dies tat die kleine
Kammer in der Folge diskussionslos. 1

MOTION
DATUM: 14.12.2022
MARC BÜHLMANN

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Wie kann der Bundesrat Fehlinformationen bei Volksabstimmungen verhindern?
Antworten auf diese Frage forderte die CVP-Fraktion 2019 mittels Postulat, nachdem
sich herausgestellt hatte, dass im Vorfeld der Abstimmung zur CVP-Volksinitiative «für
Ehe und Familie» falsche Angaben zur Zahl der Ehepaare gemacht worden waren, die
von der so genannten Heiratsstrafe betroffen sind. Die Angabe von 80'000 statt
454'000 Paaren war später gar vom Bundesgericht als gravierend beurteilt worden. 
Für eine klare Meinungsäusserung brauche es korrekte Informationen bei
Volksabstimmungen, argumentierte Leo Müller (mitte, LU) im Namen der nun als Mitte-
Fraktion antretenden CVP in der Sommersession 2021. Der Bundesrat stehe in der
Pflicht, die «objektive Meinungsbildung des Stimmvolks in Zukunft zu garantieren» und
solle deshalb ein Strategiepapier ausarbeiten, wie er dies zu tun gedenke. Quantitative
Angaben müssten in der Tat vollständig und korrekt sein – nicht nur für die
Stimmbevölkerung, sondern auch für Bundesrat, Parlament und Verwaltung, betonte
Bundeskanzler Walter Thurnherr. Dem sei sich die Regierung durchaus bewusst. Bereits
2019 habe man Massnahmen für mehr Verlässlichkeit von Daten im Vorfeld von
Abstimmungen ergriffen. So versuche man etwa die Entwicklung von Daten über die Zeit
– zwischen der Botschaft und den Informationen im Abstimmungsbüchlein vergehen
nicht selten Jahre und die Angaben können sich über diese Zeit verändern – besser im
Auge zu behalten. Mit einem sogenannten «Quick-Check» versuche man zudem,
verwaltungsintern mögliche Folgekosten von neuen Regulierungen frühzeitig
abzuschätzen. Ein Postulatsbericht, wie er von der Mitte-Fraktion gefordert werde,
generiere also keinen Mehrwert – so der Bundeskanzler. Dies sah die grosse Kammer
freilich anders: Mit 155 zu 25 Stimmen (2 Enthaltungen) verlangte eine grosse Mehrheit
ein entsprechendes Strategiepapier. Nur die FDP-Fraktion lehnte den Vorstoss ab. 2

POSTULAT
DATUM: 10.06.2021
MARC BÜHLMANN

Ende April 2021 lagen die Vorschläge für eine Teilrevision der Verordnung über die
politischen Rechte (VPR) sowie für eine Totalrevision der Verordnung der Bundeskanzlei
über die elektronische Stimmabgabe (VEIeS) vor und der Bundesrat eröffnete die
Vernehmlassung dazu, um bald eine Neuausrichtung des Versuchsbetriebs von E-
Voting starten zu können. Die Vorlagen sehen vor, dass die Kantone nach wie vor selber
entscheiden können, ob und mit welchem System sie E-Voting-Versuche durchführen
möchten. Der Bund bleibt verantwortlich für den rechtlichen Rahmen und die
Bewilligungen der Systeme und Versuche. Pro Kanton dürfen maximal 30 Prozent und
schweizweit höchstens 10 Prozent der Stimmberechtigten die digitale Stimmabgabe
nutzen, von der zudem vor allem Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sowie
Stimmberechtigte mit Behinderung profitieren sollen. Die revidierten Verordnungen
regeln überdies, auf welche Weise die E-Voting-Systeme laufend überprüft werden
sollen. Dabei werden unabhängige Expertinnen und Experten, aber auch Hackerinnen
und Hacker im Rahmen von «Bug-Bounty-Programmen» die Systeme laufend auf
Mängel überprüfen.

Die Antworten der Vernehmlassung mussten bis Mitte August 2021 eingereicht werden
und Anfang Dezember 2021 lag der entsprechende Ergebnisbericht mit insgesamt 67

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 10.12.2021
MARC BÜHLMANN
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Stellungnahmen vor. Die grosse Mehrheit von 48 Stellungnehmenden unterstützte die
Vorlagen mit kleinen Anpassungsvorschlägen; darunter 21 Kantone, die FDP, die Mitte,
zahlreiche Behindertenorganisationen, der Gemeindeverband und die
Auslandschweizerorganisation. Grundlegende Vorbehalte äusserten elf
Vernehmlassungsteilnehmende; darunter die Kantone Freiburg, Neuenburg und Wallis,
unter den Parteien die SP und die EDU und bei den Organisationen unter anderem die
Economiesuisse. Die Vorbehalte betrafen den Umstand, dass momentan lediglich das
System der Post bestehe, was den Kantonen kaum Handlungsspielraum gewähre. Der
Bund müsse hier mehr Verantwortung übernehmen, forderten etwa die Kantone
Freiburg und Wallis, die zusammen mit Neuenburg auch eine finanzielle Unterstützung
durch den Bund für die Umsetzung der Versuche forderten. Auch die SP verlangte eine
staatliche Lösung und prioritäre Zugänge für Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer. Gänzlich und ausschliesslich auf Letztere wollte die EDU E-Voting
beschränken. Economiesuisse forderte vor einem Neustart eine umfassende
öffentliche Diskussion über Chancen und Risiken von E-Voting, um zuerst der
herrschenden Skepsis in der Bevölkerung zu begegnen und entsprechend Vertrauen zu
schaffen. Auf mehrheitliche Ablehnung stiessen die Vorschläge bei acht
Vernehmlasserinnen und Vernehmlassern: beim Kanton Schwyz, den Grünen, der SVP
und der Piratenpartei und unter den Organisationen unter anderem beim Verein «E-
Voting Moratorium», der 2019 eine Initiative für ein solches Moratorium lanciert hatte,
die allerdings 2020 an der Unterschriftenhürde gescheitert war. Der Kanton Schwyz
befürchtete, dass Manipulationen nie ausgeschlossen werden könnten und vor allem
kleine Kantone finanziell an ihre Grenzen kommen würden. Die drei Parteien und der
Verein «E-Voting-Moratorium» betonten die Bedeutung des Vertrauens der
Stimmberechtigten bei Wahlen und Abstimmungen, das aufgrund von nie wirklich
behebbaren Sicherheitsproblemen unnötig aufs Spiel gesetzt würde. Sie forderten
zudem tiefere maximale Teilnehmendenzahlen für die Zulassung von E-Voting. Die
Grünen und die Piratenpartei kritisieren überdies, dass andere Digitalisierungsprojekte
(z.B. E-Collecting oder elektronische Vernehmlassungen) aufgrund der starken
Konzentration auf E-Voting unnötig gebremst würden. Ausdrücklich auf eine
Stellungnahme verzichtet hatten unter anderem der Kanton Jura und der
Arbeitgeberverband. 

Mitte Dezember 2021 nahm der Bundesrat von den Ergebnissen der Vernehmlassung
Kenntnis. Die Vorlagen sollen finalisiert werden, wobei die Regierung eine finanzielle
Beteiligung des Bundes als sinnvoll erachtete. Als wichtig bezeichnete der Bundesrat in
seiner Medienmitteilung auch die Idee der Entwicklung eines Systems aus öffentlicher
Hand und die Vermeidung einer einseitigen Priorisierung von E-Voting bei
Digitalisierungsprojekten. Er wolle diese Punkte längerfristig weiterverfolgen. 3

1) AB SR, 2022, S. 1323 f.; Bericht SPK-SR vom 18.10.22 
2) AB SR, 2021 S. 1254 f.
3) Bericht zur Vernehmlassung; Entwurf Revision VEIeS; Entwurf Revision VPR; Ergebnisbericht Vernehmlassung;
Medienmitteilung Bundesrat vom 10.12.21; Medienmitteilung Bundesrat vom 28.4.21
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